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01. ÄNDERUNGEN AB 01.01.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der EU hat 2008 zwei Richtlinien zur Änderung der Mehrwertsteuer-systemrichtlinie erlassen, die 
zum 01.01.2010 in nationales Recht umzusetzen sind. Diese ändern die Ortsbestimmungen für sonstige 
Leistungen, erweitern das Reverse-Charge-Verfahren sowie die Angaben in der Zusammenfassenden Meldung 
um die innergemeinschaftlichen sonstigen Leistungen und regeln das Vorsteuer-Vergütungsverfahren neu.

Der nationale Gesetzgeber hat die europäischen Vorgaben im Jahressteuergesetz 2009 in nationales Recht 
umgesetzt. Änderungen muss es noch bei der Zusammenfassenden Meldung geben. Diese dürften eine der 
ersten Aufgaben des neu gewählten Parlaments sein, da sie bis zum 01.01.2010 im Gesetz stehen müssen.

Die Änderungen zur Neuregelung der Ortsbestimmung für sonstige Leistungen treten am 01.01.2010 in 
Kraft.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen haben, sprechen Sie uns 
bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Beispiel

Ein österreichischer Unternehmer (Ö) verbringt seinen Lkw zur Reparatur von Salzburg nach 
München zu einem deutschen Unternehmer (D). D repariert das Fahrzeug und lässtes danach nach 
Salzburg zurückbringen. Ö tritt mit seiner österreichischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
auf.

Lösung

Der Ort der Reparaturleistung liegt am Sitzort des Leistungsempfängers Ö in Salzburg. In Österreich 
gilt das Reverse-Charge-Verfahren, so dass D keine deutsche Umsatzsteuer in Rechnung stellt. In 
der Rechnung muss er aber sowohl seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als auch die des Ö 
angeben. Er hat die Leistung an Ö in seiner Zusammenfassenden Meldung aufzunehmen und 
gesondert in der Umsatzsteuer-Voranmeldung zu erklären.

Beispiel

Ein österreichischer Endverbraucher (Ö) verbringt seinen Pkw zur Reparatur von Salzburg nach 
München zu einem deutschen Unternehmer (D). D repariert das Fahrzeug und lässt es danach nach 
Salzburg zurückbringen.

Lösung

Der Ort der Reparaturleistung liegt am Ort der Erbringung der sonstigen Leistung, also in München. 
D muss Ö die deutsche Umsatzsteuerin Rechnung stellen.

Beispiel

Ein Uhrmacher aus Berlin wird von einem Unternehmer aus Dänemark beauftragt, eine Standuhr, die 
am Unternehmenssitz des Dänen dessen Büro ziert, zu reparieren. Der Däne verwendet seine ihm in 
Dänemark zugeteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Lösung

Durch die Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann der Leistende davon ausge-
hen, dass die Leistung für den unternehmerischen Bereich bezogen wird. Da es sich um einen aus-
ländischen Unternehmer handelt, wird die Reparaturleistung in Dänemark erbracht. Der Uhrmacher 
stellt keine deutsche Umsatzsteuer in Rechnung.  

RECHNUNGEN AUSLÄNDISCHER UNTERNEHMERRECHNUNGEN AUSLÄNDISCHER UNTERNEHMER

Erbringt ein ausländischer Unternehmer eine sonstige Leistung, bei der sich der inländische Leistungsort 
danach richtet, wo der Leistungsempfänger seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, an die die Leistung 
erbracht wird, und schuldet der inländische Leistungsempfänger wegen der Umkehrung der Steuerschuldner 
die Steuer, hat der Leistende in der Rechnung auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummerdes 
Leistungsempfängers anzugeben. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigt der Leistende auch für 
die Angabe in seiner Zusammenfassenden Meldung.

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNGZUSAMMENFASSENDE MELDUNG

Künftig müssen Unternehmer auch eine Zusammenfassende Meldung abgeben, wenn sie steuerpflichtige 
sonstige Leistungen an in anderen Mitgliedstaaten ansässige Leistungsempfänger erbracht haben, für die 
diese im Ansässigkeitsstaat die Steuer schulden. Die Zusammenfassende Meldung muss vierteljährlich 
abgegeben werden.
 
Durch den auf den Angaben in der Zusammenfassenden Meldung basierenden Datenaustausch können die 
Mitgliedstaaten prüfen, ob die Umsatzsteuer auf diese Leistungen von den bei ihnen ansässigen 
Leistungsempfängern richtig und vollständig abgeführt wurde.

VERGÜTUNGSVERFAHREN AB 01.01.2010VERGÜTUNGSVERFAHREN AB 01.01.2010

Die neuen Vorschriften sind auf Vergütungsanträge anzuwenden, die nach dem 31.12.2009 gestellt werden. 
Maßgebend ist also der Zeitpunkt der Antragstellung, nicht das Entstehen des Anspruchs auf Vorsteuern. 

Das bisher bestehende Papierverfahren wird für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer auf ein 
elektronisches Verfahren umgestellt. 

Die Anträge sind nicht mehr unmittelbar im Mitgliedstaat der Vergütung einzureichen. Der nicht im Mitglied-
staat der Vergütung Ansässige muss einen elektronischen Vergütungsantrag über das vom Ansässigkeits-
Mitgliedstaat einzurichtende elektronische Portal an den Mitgliedstaat der Vergütung richten. Im Inland 
ansässige Unternehmer müssen ihre Anträge ab 2010 über ein elektronisches Portal zunächst dem 
Bundeszentralamt für Steuern zur Vollständigkeits- und Zulässigkeitsprüfung (insbesondere Unternehmerei-
genschaft des Antragstellers) übermitteln. Die Mindestbeträge für die Antragstellung betragen 50 € für 
Jahresanträge (bisher 25 €) und 400 € für Dreimonatsanträge und für Anträge, die mehr als drei Monate 
aber weniger als ein Jahr betreffen (bisher 200 €). 

Die Vorlage von Originalrechnungen und Einfuhrdokumenten ist nicht mehr zwingend. Der Vergütungsmit-
gliedstaat kann (in allen Fällen) verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem Vergütungsantrag 
elektronisch eine Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls die Bemessungsgrundlage 
mindestens 1.000 € beträgt. Der Vergütungsantrag muss dem Ansässigkeitsmitgliedstaat spätestens am 
30. September des auf den Vergütungszeitraum folgenden Kalenderjahres vorliegen (bisher 30. Juni des 
Folgejahres). 
Der Ansässigkeitsmitgliedstaat hat innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Vergütungsantrags diesen an 
denVergütungsmitgliedstaat weiterzuleiten.Erfolgt die Vergütung erst nach Ablauf von 4 Monaten (bei 
Nachfragen der Finanzbehörde bis zu 8 Monate zuzüglich der Erstattungsfrist von 10 Tagen), ist der 
Vergütungsbetrag zu verzinsen.

Vergütungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer
In einem anderen Mitgliedstaat ansässige Unternehmer müssen ihren Vergütungsantrag ausschließlich elek-
tronisch über das in ihrem Ansässigkeitsmitgliedstaat eingerichtete elektronische Portal beim Bundeszentral-
amt für Steuern einreichen. Der Antrag muss spätestens neun Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, auf 
das er sich bezieht, übermittelt worden sein. Die Vergütungssumme muss der Unternehmer selbst berech-
nen. Dem Antrag sind Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie, wenn die darin ausgewiesene Bemessungs-
grundlage bestimmte Grenzen überschreitet, beizufügen. Des Weiteren wurden die Wertgrenzen, die für eine 
Antragstellung überschritten sein müssen, erhöht. Bei einem Antrag für ein Vierteljahr, muss die 
Antragssumme mindestens 400 € betragen (bisher 200 €). Bei Jahresanträgen oder Anträgen für den 
letzten Zeitraum eines Kalenderjahres beträgt die Antragssumme mindestens 50 € (bisher 25 €). 

Auch der Bescheid wird nur noch auf elektronischem Weg erteilt und bekannt gegeben, und zwar per E-Mail. 

Die Vergütung muss grundsätzlich spätestens nach 4 Monaten und 10 Tagen erfolgen. Werden die Kopien 
von Rechnungen und Einfuhrbelegen erst zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht, beginnt die Erstattungs-
frist erst, wenn die Kopien dem Bundeszentralamt für Steuern vorliegen. Bei Nachfragen der Finanzbehörde 
verlängert sich die Bearbeitungszeit auf bis zu 8 Monate und 10 Tage. Wird die Bearbeitungszeit überschrit-
ten, ist der Vergütungsbetrag zu verzinsen. 

Vergütungsverfahren für Drittlandsunternehmer
Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer haben ihren Vergütungsantrag grundsätzlich nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim Bundeszentralamt für Steuern einzureichen. Sie können den Antrag 
aber auch wie bisher durch Datenfernübertragung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz übermitteln. 
Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das er sich bezieht, zu stellen. 
Die Vergütungssumme ist durch den Unternehmer zu berechnen und die maßgeblichen Rechnungen und 
Einfuhrbelege sind im Original zu übermitteln. Auch für Drittlandsunternehmer wurden die Wertgrenzen, die 
für eine Antragstellung überschritten sein müssen, verdoppelt. Bei einem Antrag für ein Vierteljahr muss die 
Antragssumme mindestens 1.000 € betragen (bisher 500 €). Bei Jahresanträgen oder Anträgen für den 
letzten Zeitraum eines Kalenderjahres beträgt die Antragssumme mindestens 500 € (bisher 250 €). Der 
Antragsteller muss durch eine Bescheinigung nachweisen, dass er als Unternehmer im Ansässigkeitsstaat 
registriert ist.

SONSTIGE LEISTUNGEN AN EINEN UNTERNEHMERSONSTIGE LEISTUNGEN AN EINEN UNTERNEHMER

Sonstige Leistungen an einen Unternehmer (B2B-Leistung, business-to-business) werden regelmäßig an dem 
Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt (Empfänger-Sitz-Prinzip). Das 
gilt für die Leistungserbringung sowohl gegenüber Unternehmern mit Sitz in der EU als auch mit Sitz im 
Drittland. 

Den Unternehmern gleichgestellt werden insoweit juristische Personen (insbesondere des öffentlichen 
Rechts), soweit sie nicht unternehmerisch tätig sind und ihnen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
erteilt wurde.
 
Die Leistung muss für den unternehmerischen Bereich des Leistungsempfängers ausgeführt worden sein. Die 
bisherige Möglichkeit, für bestimmte innergemeinschaftliche sonstige Leistungen den Leistungsort durch 
Verwendung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu verlagern, wird abgeschafft. Verwendet der 
Leistungsempfänger aber eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, kann der Leistende davon ausgehen, 
dass die Leistung für den unternehmerischen Bereich bezogen wird. Für den unternehmerischen Bereich 
bezogen sind auch Leistungen, die der Erbringung nicht steuerbarer Umsätze dienen.

SONSTIGE LEISTUNGEN AN ENDVERBRAUCHERSONSTIGE LEISTUNGEN AN ENDVERBRAUCHER

Bei sonstigen Leistungen an Endverbraucher (Leistungen im B2C-Bereich, business-to-consumer) bleibt es 
grundsätzlich bei der Besteuerung am Ort des leistenden Unternehmers (Unternehmer-Sitz-Prinzip). Liegt der 
Ort im Ausland, ist die Leistung im Inland nicht steuerbar. Steuerschuldner ist der leistende Unternehmer. Für 
Registrierung, Rechnungslegung, Fiskalvertretung und das Besteuerungsverfahren gilt das Recht des jeweils 
anderen Staates.

AUSNAHMEN VON DER GRUNDSÄTZLICHEN ORTSREGELUNGAUSNAHMEN VON DER GRUNDSÄTZLICHEN ORTSREGELUNG

Die nachfolgend genannten Ausnahmen gelten sowohl für Leistungen an Unternehmer als auch für 
Leistungen an Endverbraucher.

Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück wird dort ausgeführt, wo das Grundstück 
liegt. Als sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind insbesondere anzusehen:
sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Grundstücken und
sonstige Leistungen, die der Erschließung von Grundstücken oder der Vorbereitung, Koordinierung oder 
Ausführung von Bauleistungen dienen.

Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln
Die kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels wird an dem Ortausgeführt, an dem das 
Beförderungsmittel dem Empfänger körperlich übergeben wird. Als kurzfristig gilt eine Vermietung über einen 
ununterbrochenen Zeitraum
von nicht mehr als 90 Tagen bei Wasserfahrzeugen,
von nicht mehr als 30 Tagen bei anderen Beförderungsmitteln.

Veranstaltungsleistungen
Veranstaltungsleistungen sind kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, 
unterhaltende oder ähnliche Leistungen, wie Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen 
einschließlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten, 
die für die Ausübung der Leistungen unerlässlich sind. Diese werden dort ausgeführt, wo sie vom Unterneh-
mer tatsächlich erbracht werden.

Restaurationsleistungen
Für Restaurationsumsätze bestimmt sich der Leistungsort zukünftig nach dem Tätigkeits-Prinzip. Die Abgabe 
von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Restaurationsleistung), wenn sie nicht an Bord 
eines Schiffs, Flugzeugs oder in einer Eisenbahn während einer Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsge-
biets erfolgt, wird dort ausgeführt, wo sie vom Unternehmer tatsächlich erbracht wird. Damit werden die 
tatsächlich im Ausland erbrachten Restaurationsleistungen nicht mehr mit deutscher Umsatzsteuer belastet. 

Restaurationsleistungen an Bord eines Schiffs, Flugzeugs oder in einer Eisenbahn während einer Beförderung 
im Inland oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet werden am Abgangsort erbracht.

Personenbeförderungen
Für Personenbeförderungsleistungen bestimmt sich der Leistungsort wie bisher nach dem Strecken-Prinzip. 
Die Beförderung einer Person wird dort ausgeführt, wo die Beförderung bewirkt wird. Erstreckt sich eine 
solche Beförderung nicht nur auf das Inland, ist nur der Teil der Leistung in Deutschland steuerbar, der auf 
das Inland entfällt. 

Für alle vorgenannten Leistungen gilt, dass sie im B2B-Bereich zum Reverse-Charge-Verfahren führen 
können. Ob und wie stehen im Ermessen jedes einzelnen Mitgliedstaates. Sieht der jeweilige Mitgliedstaat die 
Übertragung der Steuerschuldnerschaft vor, hat der Leistende dort keine umsatzsteuerlichen 
Verpflichtungen. Der Leistende hat den Umsatz in der Umsatzsteuer-Voranmeldung und in der Zusammen-
fassenden Meldung anzugeben. In der Rechnung hat der Leistende seine und die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben. 

Sieht der jeweilige EU-Staat keine Übertragung der Steuerschuldnerschaft vor, ist der Leistende dort Steuer-
schuldner und hat die Erklärungspflichten des jeweiligen Belegenheitsstaates zu erfüllen. 

Die Industrie- und Handelskammer Köln stellt im Internet eine „Übersicht: Regelungen zur Steuerschuld-
umkehr in Europa“ bereit.

AUSNAHMEN VON DER ORTSREGELUNG BEI LEISTUNGEN AN ENDVERBRAUCHERAUSNAHMEN VON DER ORTSREGELUNG BEI LEISTUNGEN AN ENDVERBRAUCHER

Werkleistungen
Für Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen und die Begutachtung dieser Gegenstände bestimmt 
sich der Leistungsort nach dem Tätigkeits-Prinzip. Arbeiten in diesem Sinne sind hauptsächlich 
Werkleistungen anbeweglichen körperlichen Gegenständen. Werkleistungen sind sonstige Leistungen, die sich 
auf die Be- oder Verarbeitung eines Gegenstandes beziehen, wenn der Werkunternehmer den be- oder 
verarbeiteten Stoff nicht als Hauptstoff hinzugefügt hat, sondern es sich bei den Stoffen nur um Zutaten 
oder sonstige Nebensachen handelt. 

Beispiele für solche Leistungen sind: 
der Zusammenbau einer Maschine ohne selbst beschaffte Hauptstoffe, wenn die Maschine nicht 
Grundstücksbestandteil wird
die Vernichtung oder Entsorgung beweglicher körperlicher Gegenstände
Wartungsarbeiten an beweglichen Anlagen, Maschinen und Kfz

Vermittlungsleistungen
Für Vermittlungsleistungen bestimmt sich der Leistungsort nach dem Ort des vermittelten Umsatzes 
(vermittelte Lieferung, vermittelter Erwerb). Vermittlungsleistungen sind selbstständige Leistungen, die 
darin bestehen, dass der Vermittler das Erforderliche tut, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen. Aus-
reichen kann, dass der Vermittler einer Partei die Gelegenheit zum Vertragsabschluss nachweist. Der 
Vermittler kann aber auch im Auftrag der einen Partei mit der anderen Kontakt aufnehmen und über 
Einzelheiten des Vertragsabschlusses verhandeln. 

Eine Vermittlungsleistung setzt voraus, dass der Unternehmer in fremdem Namen und auf fremde 
Rechnungtätig wird (Agent, Handelsvertreter).

Katalogleistungen
Bei Katalogleistungen hängt der Leistungsort vom Sitz oder Wohnort des Leistungsempfängers ab. 

Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz außerhalb des Gemeinschaftsgebiets, wird die sonstige 
Leistung dort ausgeführt, wo der Empfängerseinen Wohnsitz oder Sitz hat. 

Hat der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, wird die sonstige 
Leistung dort ausgeführt, wo der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 

Katalogleistungen sind:
Leistungen, die der Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheberrechten, Waren-
zeichenrechten und ähnlichen (geschützten) Rechten dienen, z. B. Sprach-, Schrift- und Musikwerke, Licht-
bildwerke, Filmwerke, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne und 
Karten.

Leistungen, die der Werbung dienen. Das sind solche, die bei den Werbeadressaten den Entschluss zum 
Erwerb von Gegenständen oder zur Inanspruchnahme sonstiger Leistungenauslösen sollen.

berufstypische sonstige Leistungen, z. B. aus der Tätigkeit als Rechtsanwalt, Steuerberater oder Sachver-
ständiger.

die Überlassung aller Erkenntnisse, die ihrer Art nach geeignet sind, technische oder wirtschaftliche 
Verwendung zu finden (ungeschützte Rechte), z. B. Informationen von Journalisten, Coaching, Leistungen 
der Erbenermittler.

Leistungen in Verbindung mit Krediten

Personalgestellungen, also die entgeltliche Überlassung von Arbeitnehmern, die der Leistungsempfänger für 
seine Zwecke einsetzt.

Die Vermietung körperlicher beweglicher Gegenstände, z. B. Musikinstrumente, Baumaschinen, 
Zapfanlagen.

Telekommunikationsdienstleistungen

Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen

auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen. Das sind Leistungen, die über das Internet erbracht 
werden und deren Erbringung in hohem Maße auf Informationstechnologie angewiesen ist, d. h. die Leistung 
ist automatisiert, wird nur mit wenig menschlicher Beteiligung erbracht und wäre ohne Informations-
technologie nicht möglich. 

Keine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung ist die Lieferung von Gegenständen nach 
elektronischer Bestellung und Auftragsbearbeitung.

GÜTERBEFÖRDERUNGENGÜTERBEFÖRDERUNGEN

Für Güterbeförderungen und damit im Zusammenhang stehende Leistungen wie Beladen, Entladen, 
Umschlagen im B2B-Bereich bestimmt sich der Ort nach dem Empfänger-Sitz-Prinzip. Damit muss nicht mehr 
zwischen inländischen Güterbeförderungen, innergemeinschaftlichen Güterbeförderungen und Drittlands-
beförderungen unterschieden werden. 

Für Güterbeförderungsleistungen imB2C-Bereich bestimmt sich der Leistungsort wie bisher bei Inlands- und 
Drittlandsbeförderungen nach dem Strecken-Prinzip und bei innergemeinschaftlichen Beförderungen nach 
dem Ort des Beginns der Beförderung.

GRENZÜBERSCHREITENDE LEISTUNGEN INNERHALB DER EUGRENZÜBERSCHREITENDE LEISTUNGEN INNERHALB DER EU

Der Leistungsort bestimmt sich im B2B-Bereich auch nach dem Sitzort des Leistungsempfängers, löst aber 
EU-weit eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, das so genannte Reverse-Charge-Verfahren, aus. Außer-
dem muss der Unternehmer eine Zusammenfassende Meldung abgeben, wenn er steuerpflichtige sonstige 
Leistungen an in anderen Mitgliedstaaten ansässige Leistungsempfänger erbracht hat, für die diese 
Leistungsempfänger in dem Mitgliedstaat, in dem sie ansässig sind, die Steuer schulden.

Außerdem hat der Unternehmer die Bemessungsgrundlagen in seinen Umsatzsteuererklärungen 
(Voranmeldungen und Jahreserklärung) gesondert zu erklären.
               
  

SONDERAUSGABE


